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Friedhofsordnung

für den Friedhof

der Evangel i s ch -f.u theri s chen Ma.rienki- rehgeme ind.e

Meinersdorf

vom 01.10.2001

Der kirchliche Friedhcf lst die Stätte, auf der die Gemeinde ihreToten zur letzten Ruhe bettet.

Der kirchliche Friedhof ist als Bestattungsort immer auch zuqleichGlaubenszeugnis. Er ist die Stätte der Toien, die zvr letzten Ruhebestattet sind. An seinei: Gestalt r,vird sichtbar, inwieweit ihrerrn LieLre gedacht wird urrd bei ihrem Gedächtnis christlicher Glaubelebendig ist. Gestaltung rrnd Pflege des Friedhofs erfordern daherbesondere Sorgfalt.

AIle Arbeit auf dem Friedfrof erhä]t so ihren Sinn und rhre Rich-tung.

A11g'emeines
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6 Gewerbliche Arbeit auf dem Friedhof
7 Gebuhren

Bestat,tungen und Feiern

A. Benutzungsbestimmungen für Feier- und Leichenhallen

B Bestattungen
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2 Andere Bestattungsfeiern an Grabe
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III. Grabstätten

A. AlJ-gemeine GraJrstättenbedingrrngren

S 2A Vergabebedingungen
s 2L Herrichten und rnstandhaltung cler Grabstätten
S 22 Grabpflegeverernbarungen
S 23 Verkehrssicherungstechnische Mindestanforclerungen an Grabmale
E ?I Genehmigurrgspflicht für Grabmale und sonstige Änlagen
s 25 rnstandhaltung der Grabmale und bauficher aÄiagen
S 65 Schutz wertvoller Grabmale und Grabstätten
S 21 Entfe::nen von Grabmalen

B. Reihengrabstätten

S 28 Rechtsverhältuisse an Reihengrabstätten

C. Wahlgrabstätten

29 Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätter:
30 Übergang von Rechten an itlahlgrabslätten
31 Alte Rechte

D. Grabmal- und Grabstättengestaltung

S 32 Wahlmöglichkeit
S 33 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
S 34 Zusätzliche Gestaftungsvorschrifter:
S 35 Gr:lrm: l oräßonfoql- l onr,.J JJ urqurrLqf-9-- -r*-19S 36 Material, Form und Bearbeitung
S 31 Schrift, Inschrift und Symbol
S 38 Stellung des Grabmals auf der Grabstätte
S 39 Grabstättengestaltung

IV. Schlußbestimmungen

0 Zuwiderhandlunoen
1 Haftung
2 Öffentliche Bekanntmachung
3 Inkrafttreten

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Meinersdorf erläßt
aufgrund von S 13 Absatz. 2, Buchstabe j der Kirchgemeindeordnung
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (KGO) vom 13.
April 1983 (Amtsblatt Seite A 33) folqende

Friedhofsordnung

T Al I nomai no-1r!!Y9frr9rrrgD

s1
Leitung und Verwal-tung des Friedhofes
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1 ) Der Frledhof
Kirchenlehens.
Trärrar iqf r] io

in Melnersdorf steht im Eigentum des

Erzanoer 'i qr-h-T utherlsche Mari en ki rr-hrlamei nde! vrrY vrrLvf



2) Leitung und Aufsicht liegen beim Kirchenvorstand

3) Aufsichtsbehörde ist das Evangerisch-Lutherische
Bezirkskirchenamt Stollberq .

s2
Benutzung des Friedhofes

1) Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung aller personen, diebei ihrem Ableben ihren tr{ohnsit z rm Berelch der politischen Ge-meinde Burkhardtsdorf/Of Ueinersdorf hat.ten oder ein Recht aufBestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen.

2) Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmiqung des Friedhofs-
trägers.

s3
SchJ-ießung und Entwidmungr

1) Der Friedhof, einzelne Frj-edhofsteile oder einzelne Grabstätten
können aus ejnem wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlos-
sen uncl entwidmet werden.

2) Nach der beschränkten Schl-ießung werden Nutzungsrechte nicht
mehr verliehen. Eine Verlänqerung von Nutzungsrechten erfolgt fe-diglich zur Anpassung an die RuhezeiL. Beiseirungen dürfen nur
noch in Grabstätten stattfinden, äo denen im Zeiipunkt der be-
schränkten Schfi eßung noch Nurzungsrechte bestehen, sofern die
Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten
Zeitpunki, die RuhezeiLen abgelaufen waren. Eingeschränkt werden
kann auch der Kreis der Belsetzungsberechtiqten.

3) Nach der Schfießung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenorrunen
werden.

4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft afs Ruhestätte der
Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen,
v/enn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten ab-
oel attfen qi nr-i ttncl ai nc :n.rä-^ ^ ni ^+ä.i_ sf ri st \zFrr.rän.r.n .r q1-yvrqurerr orllu urrv sarrg qrr\jc:lil.UDögtttj .r IeLd v v_ys_-f _._

s4
Beratung

Der Nutzungsberechtlgte kann sich zwecks Auskunftserteilung und
Beratung in allen Fragen, die sich auf die Gestaltung von Grabmal
und Grabstätte einschließfich deren Bepflanzung beziehen, äD den
Friedhofsträger/die Friedhofsverwalcunq werden.

1 ) Jeder hat sich au
chend zu verhalten.
befolgen.

2) Der Friedhof ist

ss
Verhalten auf dem Friedhof

f dem Friedhof der Würde des Ortes entspre-
lli o AnnrÄn'rndöIt deS trf iedhOf Snersnna I S Sind ZVL ! avvf rv!Jvv! ovtlqrr u

für Besucher qeöffnet



a) in den Monaten März bis Oktober von 7.00 Uhr bis
Sonnenunteroano

b) in den Mcnaten November bis Februar von B.0o uhr bis
Sonnenunterqano .

3 ) Ki nder unter 5 Jahren dürfen den Friedhof nur in Beqleituno und
Verantwortung Erwachsener betreten.

4) Der Friedhofsträger kann das Betreten des Friedhofs oder ein-
zelner Friedhofsteile aus besonderem Anlaß vorübergehend untersa-

5 ) Auf dem Friedhof ist nlcht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren - Kinderwagen
und Rof-stühle und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind aus-
genontmen,

b) Waren al-ler Art, insbesondere Blumen und Kränze und gewerbli-
che Dienste anzubieten unci dafür zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung an
Werktagen störende Arbeiten auszuführen,

d) gewerbsmäßig zu fotografi eren,
e) Druckschriften ohne Genehmigung zu verteiler:,
f) Abraum und Abfälle usw. außerhalb der dafür bestimmten Plätze

abzulegen,
q) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu vemnrei-

nigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu über-
stergen und Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen un-
berechtigt zu beLreten, Blumen und Zweige auf frenLden Gräbern
und außerhalb der Gräber zu pflücken,

h) zu lärmen und zü spielen,
r) Hunde ohne Leine l-aufen zu lassen
k) Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestat-

tungen ohne Genehmj gung zü halten.

6) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit
dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
Erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig bei der Friedhofsver-
waltung einzuholen.

S6
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, BesLacter und sonst-i.ge Gewerbe-
treibende bedürfen für die dem jeweiligen Berufsbild entsprechen-
den gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen Zu-
'I assttno drrrr-h den FriedhOf 51_ rärrar dor .ien Rahmen der Täf i okei tt se!

faqt l oaf!ev s.

2) Zugelassen werden nur sol-che Gewerbetreibende, dl-e in fachli-
cher, betriebf icher urld persönf icher Hi-nsicht zuverlässig sind und
die Friedhofsordnung schriftfich anerkennen.

3) Bildhauer, Steinmetze und Gärtner oder ihre fachlichen Vertre-
ter müssen darüber hinaus die Meisterprüfung in ihrem Beruf abge-
legt oder eine anderweitig gleichwertige fachfiche Qualifikation
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erworben haben. Bildhauer und- Steinmetze müssen entsprechend ihrem
Berufsbild 1n die Handwerksrolfe eingetragen sein.

4) Bestatter müssen als Gewerbetreibende zugelassen sein und soll-
:en ei ne beruf qqnez i f r er-i^o Fachprüf ung abge iegt haben.

5) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als im
Absatz 1 genannter Tätiqkeiten ges't-attet werden/ wenn dies mit dem
Friedhofszweck zu vereinbaren ist. A,bsaLz 2 und 7 gelren enrspre-
chend.

6) Der Friedhofsträger kann im Elnzelfafl Ausnahmen zulassen, so-
weit ihnen keine gesetzlichen Regelungen oder Verordnungen entge-
canq]_ahan

? ) Der -L'rj edhof sträger hat d-e Zulassung davon abhängi g zu machen,
daß der Antragsteller einen für die Ausübung seinei' Tätigkeit aus-
:e,chenden Haftpfl i chtversicherungsschuLz nachweist.

3) Dje Zulassung erfoJgt durch Aussrellung einer Berechtigungs-
<arte. Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für ihre Bedien-
steten einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die Zulassung und
der Bedienstetenausweis sind dem aufsichtsberechtigten Friedhofs-
pe: sonal auf VerJ angen vorzuzei gen. Di e Zul assunq kann befristet
werden.

9) fter FriedhofsLräger kann die Zulassung der Gewerbetreibenden,
die wiederholt oder schwerwiegend gegen die Vorschriften der
Friedhofsvei:waltung verstoßen, oder bei denen dle Voraussetzungen
der Absätze 2 und 3 ganz oder teiLweise nicht mehr gegeben sind,
auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen.

i0) Mit Grabmalen und Grabbepflanzungen darf nicht geworben wer-
den. Grabmale dürfen daher nicht mit- Firmenanschriften versehen
werden. Eingehauene, nicht farbige Firmennamen bis zu einer Größe
von drei Zentj-metern sind jedoch an der Seite oder Rückselte unten
zufässig. Steckschilder zur Grabkennzeichnung für die Grabpflege
mit voller Firmenanschrift cier Friedhofsgärtner sind nicht zufäs-
ataf

11) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder
ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit- ihrer Tätigkeit auf dem
Friedhof verursachen. Bei Beendiqung der Arbeiten ist der Arbeits-
platz \NLeder in einen ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand
zu versetzen" Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und
Materialien dürfen über die Dauer der Ausfüirrung des jeweiligen
Auftrags hinaus nicht auf dem Fr:iedhof gelagert werden. Es ist
nicht gestatlet, Geräre der Gewerber-reibenden in oder an den Was-
serentnahmestellen des Friedhofes zv reiniqen.

12) Die Tätigkeit Gewerbetreibender: atif dem I'ri eclhof heschy;nkt
sich auf die Dienstzeit der Friedhofsverwaltung.

13) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, dle bei ihren Arbei-
ten anfallenden nicht kompostierbaren Abfälle vom Friedhof za ent-
fernen.

s7



Für die Benutz:ng
Gebühren nach der
erhoben -

6

Gebühren

des Friedhofes und seiner
kirchenaufsichtlich bestät

Ei n- i r:hrnncren werden
i r-:f en (]ohiih ronnrr.lnrrnn

I]

A.

Bestaltungen und Feiern

Benutzerbestirnmungen für Feier- und Leichenhaflen

s8
Bestattungen

1) Die kirchfiche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung.
Den Zeitpunkt legt die Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit de.,
Angehörigen und dem zuständigen Pfarrer fest.

2) Die Bestattung durch einen anderen Pfarrer bedarf der Zustim-
m'rno rlac zrra._ändinon Df=rrayg. Die ]andeskirchlichen Resf immrrnoen"'"j[Y aqruurrurYUll Lrqr!sJ J. UJV f qllUU-^IL\, ll-LI\-l1g1l u!JurrrurruttgEtt

über die Erteilung eines Erlaubnisscheines (Dimissoriale) bleiben
unberührt.

?\ nan Tair^'-nkt der nichtkirchlichen Besf af trrrcren I ent ,-l er trr'i orj -rf!uliuJ\ar uifllUfrgrr UEJUULUs-fUUrl rg\jL UEI L If uu-

hofsträoer im Einvernehmen mif ,^len Anoehörioen fesf --_-)r-_ rYurl ruJur

4) Stille Bestattungen dürfen nur in Anwesenheit eines BeauftTaq-
ten des Friedhofsträgers vorgenornmen werden.

se
Anmeldung der Bestattung

Die Bestattung ist bei dem Friedhofsträger unter Vorlage der Be-
schelnigunq des Standesamtes für die Beurkundunq des Todesfafles
oder eines Beerdigunqserlaubnisscheines der Ordnungsbehörde recht-
zeitig anzumelden. Vüird die Bestattung in einer vorzeitig erworbe-
nen Grabstätte beanLragt, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

s10
Leichenhallen

1) Die Lelchenkammern dienen zur Aufbewahrung der Verstorbenen bis
zu deren Bestattung. Die Kammern/Haflen und die Särge dürfen nur
im Einvernehmen mit dem Friedhofsträger geöffnet und geschlossen
werden.

? \ .Sä roe - i n denen an meldonf .l i chr i nan Krankhelten VerStorbenevrru!YU11

liegen, dürfen nur mit Genehmigung des zuständigen Gesund-
heitsamtes geöffnet werden.

?\ nj ^ -.-..^Jl^t-^.^-rt ^- l^.^ T ^l -.1^..,^r-^-^^^^-,--^ / L-l'l ^- L^-^-^^-! ^t^-^J I UrU !rr (-LIILtrLlC-r\(rLd LIUtl L,tCJ- !C_]-U11ellJ<ic1tLUttCr rL/ -!tqL rs11 vüDUL1'.1 L (1Cr

Friedhofsträger.

s11
Fe ie rhal J-e / tr'ri edhof s kape 1 1 e

1) Die Feierhalle/f'riedhofskapelle dient bei der kirchlichen Be-
stattung afs Stätte der Verkündlgung.



2) Bel der Benutzung der Feierhalle/rriedhofskapelle für Verstor-bene, die keiner christflchen Kirche anqehörten, ist der Charakterdieser klrchllchen Verkündigungsstätt-e zu respektleren.
3) Die Benutzung der Feierhalle/f'riedhofskapelle wlrd nicht ge-stattet' wenn gesundheitsaufsichtliche gedenken entgegenstehän.

4) Dje Grunddekoration der Feierhafle/r'riedhofskapelle besorgt derFriedhofsträger.

sL2
Andere Bestattungsfeiern am Gralce

Bei Bestattungsfeiern, Ansprachen und Niederlegung von Grabschmuck
am Grab ist zü respektieren, daß sich das Grab aui einem kirchli-chen Friedhof befindet.

s13
Musikalische Darbietung'en

1 ) Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiernrn der Friedhofskapelle und auf dem Friödhof ist vorher äie Geneh-migung des Pfarrers, im Falle des S 12 die des Friedhof .sträcrers -einzuholen.

2) Fei erlichkeiten sowie Muslkdarbietunqen auf dem Friedhof außer-halb einer Bestattungsfeier bedürfen dei vorheriqen Genehmlqunodes Friedhofsträqers.

B. Bestattungsbestimmungen zu Gralcstätten

SL4
Ruhefristen

Die Ruhefrist für Leichen und Aschen beträgt 20 Jahre. Bei Kin-dern, dle vor der Vollendung des 5. Lebensjahres gestorben sind,bet::ägt sie 20 Jahre.

s1s
Grabgewö1be

1 ) Das Ausmauern und Betonieren von Gräbern sowie die Neuanlage
von Grüften und Grabkammern ist nicht statthaft.

2) rn vorhandene baulich intakte Grüfte - dürfen urnen beige-
setzt werden; Särge sofern keine hygienischen Vorschriften entge-
genstehen. Der Nutzungsberechtigte jst verpflichcer, für den bau-
lichen Erhalt der Grr:ftaniage zu sorgen. rm übrigen girt S 2l enr-
sprechend.

s15
Ausheben der Gräber

1 ) Die Gräber werden von dem Friedhofsträqer ausqehoben und wieder
zugefül1t.



2) Die Erdüberdeckung der einzel-nen Gräber beträgt bis zür
Erdoberffäche (ohne Grabhüge1) von oberkante Sarg mindest-ens
0,90 m, von Obergrenze Urne mindestens 0,50 m.

3) Die Gräber für Leichenbestattungen müssen voneinander durch
mi ndocf anc O ?O m q1 :r ko .rewaChSene Ef dWänrJe oet_rennf Sein.v, Jv r Lur r\u yvvvuvtrrruifu !ruwGf luu yL Lr grr,r u

st7
Belegrrng, I{iederbelegrung, Gra}'öffnungl

1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist je-
doch zulässig, die Leiche einer Mutter und ihres neugeborenen Ki-n-
des oder die Leichen zwe-ier gleichzeitig verstorbener Geschwister
im Alter bis zD einem Jahr in einem Sarge zu bestatten.

2) Die Beisetzunq konservierter Leichen ist nicht zulässig.

3) Vor Ablauf der in dieser Frledhofsordnung festgesetzten Ruhe-
zeiten darf ein Grab nicht wieder beleqt werden.

4) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargtei le,
Gebeine oder Urnenreste gefunden werden, sind diese unter der
Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versenken. Iderden noch nicht
verweste Leichen vorgefunden, So ist das Grab soforc wieder z\)
schfießen und als Bestattungsstätte für Leichen für die erforder-
liche ZeiL zu sperren.

s18
UrnJcettungen

1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vorherigen Zu-
sf immrrno des Frieclhofsf räoc-^ ^^'-i^ r^^ zrrsJ-äncl ioen Gesundheits-JurrLurrurry uuJ r !l uurrvrJLrqvCI J JUW lU UCJ äuJuqrruf V9rr L

amtes. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen ej-nes wichtigen
Grundes erteilt werden. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte 1n
eine andere Reihengrabstätte des gleichen Friedhofs sind nicht
zrrl lcoi ^ -,--.fon.)mman ei nri Ilmhaf t rrnrron \z^n AmJ_ q r^rFaf6lnZUIA---L9, dL-l>9gllUIIULLUll DIIIU Ult.vELLurr9srl vvrr rurLuJ vvuyerrt

3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. An-
Ir:rrqborochi_ irrf iet dor Tr'Trrtzrrnrrqhoror-hrial_o Rai :lIen ilml^roifrrnna-L!qYJVU!EUrrUfYU rJU UU! r\ULAUTTYJV!!!UrlLfYUE. ULI

muß das Einverständni-s des Ehegatten, der Kinder und der Eftern
durch schriftliche Erkläruns nachqewiesen werden.

4) Umbettungen werden vom Friedhofspersonaf/Beauftragten des
Fri ecjhof srräoerq clrrrr-hr^refiihrr Der 7.e'j f nUnkt def Umbef t irno wircl

Yv! J

vom Frieclhofsträoer fesLoesetzt.

5) Der Antragsteller hat für die Kosten bzw. Schäden aufzukommen,
die an der eigenen Grabstätte sowie an den Nachbargrabstätten und
Anlagen durch eine Umbettung zwangsläufig entstehen.

-) Sind im Ausnahmefal-l Tlefengräber erforderlich, muß die
Erdüberdeckung 1,80 m betragen.



6) Der Abfauf der RuhezeiL wird durch eine llmlrel- t.rrnrr nicht unter-brochen oder gehemmt uLurrY

1) Grabmale und Pffanzen können umcresetTl werden, wenn sie den Ge-q'l_ : l1 rrnnqhoor'i --'.;;:;-;^-r Lq! uurlvDvsD uJ-ffftuog€r des neuen Grabf eldes entsprechen.

B) Le-ichen/Särge und Aschen/urnen zu anderen als umbettungszweckenwleder auszugraben, bedarf elner behördfichen oder richteilichen
Anordnung.

s19
Särge und Urnen

1) särge soflen höchstens 2,L0 m lang, und die Kopfenden ein-schließlich der Sargfüße nicht höher als 0,BO. rlr.O im Mittelmaßnicht breiter als 0,70 m sein. sind in Ausnahmefällen größere
Särge erforderlich, ist die Zustimmung des Friedhofsträgers beider Anmeldung der Bestattunq einzuholen.

2) Die Särge müssen gegen das Durchsickern von Leichenflüssiokeit
rroqi cl'rart rrnÄ aaniinnnrl t^^+ ^^--1^^..1 r^+ ^^l -^ysrrvlrsrL Lrlr!1 genügend fest gearbeitet sein. Das Verwenden vonSärgen, sargausstattungen, Sargwäsche und sargabdichrungen ausnicht verrottbaren Stoffen (2. B. aus pvc und pE) ist nichtgestattet, ebenso Särge und AussLattungen von Särgen, die in der
Erde bis Ablauf der Ruhezeit nicht zerfaflen.

3) Die Urnenkapsel muß aus zersetzbarem Materiaf sein, die über-urne bei unterirdischer Aschenbeisetzung ebenfal-fs. Bei oberlrdi-
scher Aschenbeiset zunq sind Überurnen aüs Kunststoff nicht zuläs-
sig.

III. Grabstätten

A - AJ-1gemeine Bestimmungen

s20
Vergalcebestimmungen

1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Ord-
nung aufgestelften Bedingungen vergeben. Die Grabstätten bleiben
Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen bestehen nur zeitfich be-
grenzte Rechte gemäß dieser Ordnung. Der Nutzungsberechtigte er-
wirbt kein Eigentum an der Grabstätte.

2) Bei Neuvergabe von Nut-zungsrechten muß der künftige Nutzungsbe-
rechtigte das Nutzungsrecht beim Friedhofsträger beanlragen.

3) Auf dem Friedhof werden NuLzungsrechte vergeben an

Reihengrabstätten für Leichen- und Aschenbestattunq mit allge-
meinen Gestal-tungsvorschrl f ten,

Reihengrabstätten für Leichen- und Aschenbestattung mit zu-
sätzf ichen Gestaltungsvorschriften,

h)
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.-) wahlgrabstäLten für Le-chen- und Aschenbesrattungen mit aLlge-
meinen Gestaltungsvorschriften,

d) wahlgrabstätten für Leichen- und Aschenbestattungen mat
zusätzlichen Gestaltungsvorschriften.

4) Die Vergabe von Nutzungsrechten wird abhängig gemacht von der
schriftlichen Anerkennung dieser Ordnung.

5) Aus dem Nutzungsrecht ergibc sich die VerpfLichcung zur Aniage
und Pflege der Grabstätte.

6) Der Nuczungsberechrigte ist verpflichrer, dem Friedhofsträger
Veränderunqen seiner Wohnanschrift unverzüqllch schriftlich
mrt zutellen .

1 ) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet der Friedhofsträ-
Y"'.

s21
Herrichten, Instandhal-ten und Abräumen der Gralcstätten

1) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege ist der Nutzungsberechtigte
verpflichtet, welcher entweder die Grabstätte selbst änlegen unä
pflegen oder die Friedhofsverwaltung oder einen zugelassenen
FriedhofsgärLner damrt beauftragen kann. Die Verpflichtung ender
mit dem Ablauf des Nutzungsrechtes.
2) Der Nurzungsberechtigte ist verpflichcer, nach Ablauf der Nur-
zungszeit (bei wahlgrabstätten) bzw. der RuhezelL (bei Reihen-
grabstätten) die Grabstätte zu beräumen.

3) Das Anlegen, Herrichten und jede wesentliche Anderung der Grab-
stätte muß auf Feldern mit allgemeinen Vorschriften nach S 33,
Abs. 2 auf Feldern mit zusätzlichen Vorschriften nach S 39 erfol-
vElr.

4) Reihengrabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der
Bestattung, Wahlgrabstätten rnnerhalb von sechs Monaten nach dem
Erwerb des Nutzungsrechts herqerichtet werden.

5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichcet oder ge-
pflegt, hat der NuLzungsberechtigce auf schrifrliche Aufforderung
des Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist in ordnung zu bringen. rst der
Nul-zungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu
ermitLeln, genügt eine öffentliche Bekannrmachung und ein sechs-
wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die Aufforderung oder
der Hinweis drei Monate unbeachtet, wird auf Kosten des Nutzungs-
berer:hf i o1_ on el i e Roi honor:hql ät_ io :l-raorärrmr oi nrroahno+ rrnd a inaa-

"..y'svruqLLv qvyur , vrrl\Juuvrfuu utfs sJ ttvu

sät. Bei inlahlgrabstätten ka"nn d.er Fr:reclhof strä.ger dre Grabs-t ät*ten
auf Kosten des jewei ligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen
fassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor
Entziehen des Nutzungsrechts ist der Nutzungsberechtigte unter
Androhung des Entzuges noch einmal schriftlich aufzufordern. die
Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat nochmals eine
entsprechende öffentliche Bekannrmachung und ein entsprechender
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mehrwöchiger Hinwels auf der Grabstätte zu erfolgen. wird dasNutzungsrecht entzogen, wird in dem Entziehungsbescheid derNutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal, rundamente undsonstlge baullche Anlagen innerhafb von drel Monaten sert Unan-fechtbarkeit des Entzlehunoshesnheideq zu entfernen"

6) Bäume und Sträucher auf der Grabstätte durfen nur mit Zustim-
mung des Frledhofsträgers verändert oder beseitigt werden. DerFriedhofsträger ist befugt, auf Kosten des Nu'uzuÄgsberechtigten
stark wuchernde oder absterbende Hecken, Bäume unä Str:äuchei zobeschneiden oder zu beseitigen, falls dreses zum Erfüllen desFriedhofszwecks erforderlich ist. Absatz 5 ist entsprechend anzu-wenden- Verwef kte Blumen, Kränze usw. sind von den -Grabstätten 

zuentfernen und an den dafür vorgesehenen plätzen abzulegen.

1 ) Dle Herrichtung, Unterhaftung und Veränderung der gärtnerischen
Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich demFriedhofsträger .

B ) Die Verwendung von Pflanzenschutz* und Unkrautbekämpfunosmit-
tefn sowie Kochsalz bei der Grabpflege ist nicht gestattetl

9) KunstsLoffe und sonstige nicht verrottbare Irlerkstoffe dürfen insämtfichen Produkten der Trauerfloristik, insbesond.ere in Kränzen,Trauergebinden, Trauergestecken und Grabschmuck, ferner bei Grab-einfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der pflanze
verbleiben, nicht verwendet werden. Ausqenornmen sind Steckvasen
und Markierungszeichen.

s22
Gr alopf 1 e g:eve re inbarun gen

Der Friedhofsträger kann gegen Zahlung eines zu berechnenden Geld-betrages die VerpflichLung übernehmen, für dje Grabpflege täng-
stens bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes im bestimmlen Ümfang-zu
sorgen. Die Pflege wlrd eingeschränkt oder eingestellt, wenn derGeldbetrag ohne Verschulden der Verpflichteten verbraucht ist.

s23
Verkehrssicherung:stechnische Mindestanforderungen an Grabmale

1) Aus Gründen der standsicherheit von Grabmalen beträgt die
erforderliche Mindeststeinstärke bei Grabmalen bis 0,70 m Höhe
72 cfr, über 0,'/A m bis 1,00 m Höhe 14 cm und über 1,00 m Höhe
18 cm. Bei Grabmalen über r,60 m Höhe ist die standsicherheit
statisch nachzuweisen. Grabmale, die die geforderte Mindeststärke
unterschreiten, werden vom Friedhofsträger aus Gründen der
Verkehrssicherheit auf Kosten des Nutzunqsberechtiqten wieder
entfernt.

2) Auf Grabstätten, die an der Frj eclhof smauer -l i eoen bet_rägt d.er
Mindestabstand zwischen Friedhofsmauer und Grabmal 4a cm. Bei
Grabmalen über 1,60 m Höhe gibt der Friedhofsträger den erforder-
lichen Mindestabstand gesondert vor.

s24
GenehmigrrngspfJ-icht für Grabmale und bauJ-iche AnJ.agen
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1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmafen bedarf dervorherigen rechtzeitigen schriftlichen Genehmigunq durch den
Frjedhofsträger. Auch provisorische Grabmale sind genehmigungs-
pflichtig. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweiien.
Antragsberechtigt ist allein der Nutzungsberechtiqte.

2) Den Anträgen sind zweifach beizufüqen:

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriß und Seitenanslcht im Maßstab
1 : 'l 0 mit genauen Angaben über Art und Bearbei tung des Materials,
über Abmessungen und Form des Steins sowie über Inhalt, Anordnung
und Art der Schrift und des Symbols sowie der Fundamentierung und
Verdübelung. Falls es der Friedhofsträger für erforderlich hält,
kann er dje statische Berechnung der StandfesLigkeit verlangen.

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der
schrift, der ornamente und der Synbole im Maßstab 1 : 1 mit dem
unter 2.a) genannten Angaben.

In besonderen Fäflen kann die Vorlage eines Modelfs im Maßstab
1 : 10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürficher Größe auf
der Grabstätte verlanqt werden.

3) F,nf snri r-1^r die AUSf ührUno cles Grahma l s n ir-hr 6em rrenehmi of enI juJ!urtr qrry 9uJ urqufLrurJ jlIUlrL ugjlL \_,i9,r9.LLrrau uutt

Ant-rag' wird dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frisr zur
Abänderung oder Beseitigung des Grabmals gesetzt. Nach Ablauf der
Frist wrrd das Grabmal auf Kosten des Nutzungsberechtigten von der
Grabstätte entfernt, gelagert und zur Abhorung bereirgestellt.

4) Die Bifdhauer und Steinmetze
Fundamenti-eren und Verset.zen von
verbandes des Deutschen Steinmet
werks die Grabmale und baulichen
damentieren.

haben nach den Richtlinien für das
Grabdenkmälern des Bundesinnungs-

z- | Stein- und Holzbifdhauerhand-
Anlagen zu errichten und zu fun-

5) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen
Anl aOen her-jijrf ^- ^1^^- F'- l r ^ der rrr.rrheri rren ror-hj. zail i can qrhri f t _nirr qysll UgUUIIEII CUCiILAIID UUI V(JIllCIf VC,-/ !vvr- uryvr.

lichen Genehmigung des Friedhofsträgers. Die Absätze 1 und 2
qeften entsorechend.

6) Die Genehmigung erlischt, v,/enn das Grabmal oder die sonstige
bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Genehmigunq er-
richtet worden ist.

1) Grabplatten, Grabmale und sonstige bauLiche Anlaqen in
unmittelbarer baulicher Verbindung mit der Friedhofsmauer sind
unzuläs s ig .

B ) Provisorische Grabmale sind nur als naturlaslerte Hol-zstelen
oder -kreuze zufässlg und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach
der Bestatf,ung bzw. Ber set zu!\o:t r-rerwenclet r,vercJen .

9) Bei Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen, die ohne Geneh-
mlgung errichtet oder verändert worden sind, ist der Friedhofsträ-
nor l'roranht. iaf - cl iese n:r-h Ablauf eines MonatS naCh BenaChrichti-Y"- urYUt vrlre rrqvrr

gung des Nutzungsberechtiqten auf dessen Kosten entfernen zü l-as-



IJ

10) Bel der Anfieferung von Grabmal-en oder sonstlgen baulichen An-I :aen i c+- 
^^- Friedhof sträcrer cl er Genehmi ounoqbesr-hei r-l \r(\r7rrl ononl LrsulrVlDUtq9e! eu-lulrltrr:J*._y er-vru VWt LU_LU9Cl_.Die Aufstellung erfolgt im Einvernehmen mit dem Friedhofsträgei.

s2s
rnstandhaltung der Grabmale und baulicher Anlagen

1) Die Grabmale und sonstigen baufichen Anlagen sind dauern in
ordnungsgemäßem und verkehissicherem Zustand zu halten.
verantwortlich dafür is't- der j ewellige Nut zungsberechtigte .

2) Erscheint die Standsicherhelt von Grabmalen, sonstigen bauli-
chen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist der Nutzungsberech-
trgte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe durch zuge]assene Bild-
hauer oder Steinmetze zu schaffen. Der Nutzungsberechtigte haftet
für jeden Schaden, der von einem nicht verkehrssicheren Grabmal
ausgehen kann,

3) Der Friedhofsträger ist verpfrichret, nach Beendigung der
Frostperiode im Frühjahr Grabmale/Grabmalteile und sonstige bauli-
chen Anlagen auf Verkehrssicherheit zu prüfen bzw. uberpiufen zu'1 

- - - ^-adJJCll -

4) Wird der ordnunqswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforde-
rung des Friedhofsträgers nicht innerhalb einer jeweils festzuset-
zonr-lan ^n-omassenen FrisL k. ocoi - i nr i .-. der trriedhof qf -äne- hrc-L ! rru verursryu, f JL vg! I I IEutluIJU!O\jE_ UC
rechtigt, dies auf Kosten des NutzungsberechLigten zu tun oder das
Grabmal, die sonstige bautiche Anlage oder deren Teile nach Ablauf
von drei Monaten von der Grabstätte zü entfernen. rst der Nut*
zungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zü ermit*
teln, genügen eine öffentl-iche Bekanntmachung und ein sechswöchi-
ger Hinweis auf der Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem
Cr:hf a l r'l

5) Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten des
Nttr -ttnoslrprer-hr i rrron Qi r-LArunosmaßn,:hmen (z R Ahqnorrrrr-r.rön Ilm-ururiurul-Yrflrqruffur-lL!L-r \a. D. nuJyur_uiryull, urtt

legen von Grabmalen) soforr treffen.

s26
Schutz wertvo].]-er Grabma]-e und Grabstätten

Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale, bauliche AnIa-
gen sowie Grabstätten oder Grabstätten, die als besondere Eigenart
des Friedhofes aus früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen
dem besonderen Schutz des Frledhofsträqers.

Sie erhalten Bestandsgarantie, werden in eine vom Friedhofsträger
geführten Denkmalliste aufgenommen und dürfen nur mit Sonder-
oenehmi crttno deS BezLrkSkifChenamtes lteu rrarao]-ron rzorSn6]gpl odervu!Yevv'r,

an eine (r) andere (n) Stelle verlegt bzw. aufgestellt werden.

s27
Entfernen von Grabmalen

1) Nach Ablauf des Nutzungsrechte sind die Grabmale, deren Funda-
mente und sonstige bauliche Anlagen durch den Nutzungsberechtigten
zu entfernen. Sind die Grabmale, Fundamente oder die sonsttqen
baulichen Anlaqen nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des



Nutzungsrechtes entfernt, ist der Frledhofsträger berechtrgt, siezn entfernen und darüber zu verfügen. Die dem Friedhofsträ!er ent-stehenden Kosten trägt der Nutzungsberechtigte.

2) vor Ablauf des Nutzunqsrechtes dürfen Grabmale nur mit vorheri-ger schriftlicher Zustimmung des Friedhofsträgers entfernt werden.

3) Bei kulturhistorisch wertvolfen Grabmalen gilt s 26.

B. Reihengr:Lrstätten

s2e
Rechtsverhältnisse an Reihengr:L,stätten

1 ) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Leichen- oder Aschenbe-stattungen/ die im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauerder Ruhezeit vergeben wercien.

2) Reihengrabstätten werden eingerichtet für:
a) Leichenbestattung,

Verstorbene bis fünf Jahre
Größe der Grabstätte: Länge 1,50 m, Brelte 0,90 mGröße des Grabhugels: Länge r,2a m, Breite o,oo m, Höhe bis 15 cm

Verstorbene ür.ber fünf ,fahre
Größe der Grabstätte: Länge 2,5A m, Breite I,25 mGröße des Grabhügels: Länge 1,80 m, Breite 0,15 m, Höhe bis 15 cm

b) Aschenbestattung

Größe der Grabstätte: Länge 1,00 m, Breite 1,00 m

Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nicht berührt -

3 ) rn einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche oder elne Aschebestattet werden.

4) Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstättewird eine schriftf iche Bestätigung erteilt. In ihr i-s1- ciie .renärF
Lag'e der Reihengrabstätte anzugeben.

5) Das Nutzungsrecht an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablaufder in dieser Ordnung festgesetzten Ruhe zetL. Die Ruhe zett bzw.das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.

6) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von rhnen nachAblauf der Ruhezeit wird sechs Monate vorher öffentlich und durchein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht.

C. Wah1grabstätten

s29
Rechtsverhältnisse an WahJ-grabstätten

1 ) in7:h l nr:l-r.f ätten sind Grabstätten für Leichen- oder Aschenbe-
stattungen, an denen auf Antrag im Todesfall ein Nutzungsrecht fr-ir



l)

die Dauer von 20 Jahren, beginnend mit dem Tag der Zuweisungvergeben und deren Laqe gleichzeitig im Einvernehmen mrt dem Er-werber bestimmt werden kann. rn besönders begründeten Fällen kannauch zu Lebzeiten ein Nutzungsrecht vergeben werden.

2) Die einzelne wahlgrabstätte ist 2,5a m lang und 7,25 m breit.Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nlcÄt berühri,.
3) Wahlgrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Wahl-grabstätten. In einer einstefligen Wahlgrabstätte für Leichenbe-stattung darf nur eine, in Tiefengräbern dürfen zwei bestattetwerden' In einer mit einer Leiche belegten Wahlgrabstätte kann zo-sätzflch eine Asche bestattet werden. in einer tiahlgrabstätte fürAschenbestattungen können bis zu zwei Aschen bestattet werden.

4) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtiqte undserne Angehörigen bestattet. Als Angehörige im Sinne dieser Be_stimmungen gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und absteigender Linieso\'vle Geschwister, Geschwisterkinder und Ehegatten der Vorgenann-ten' Auf Vriunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mitZustimmung des rriedhofsträgers auch andere Verstorbene beigesetztwerden. Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer vonden beisetzungsberechtigten personen bergesetzt wird.

5) Über die Vergabe eines Nutzungsrechtes an ej-ner Wahlgrabstättewird eine schriftliche Bestätigung erteilt. In ihr werd6n die ge-naue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nutzungs zet-L ange-geben. Dabei wird darauf hingewiesen, daß der rnhalt äe= Nutzuigs-rechtes sich nach den Bestimmungen der Friedhofsordnung rrchtet.
6) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht auf Antragund nur für die gesamte Grabstätte verlängert *erden. Wird dasNutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es nach Ablauf der Nut-zungszeit. Über den Ablauf der Nutzungszel t informiert der Fried-hofsträger sechs Monate vor Ablauf dei Nutzungs zeiL durch öffent-liche Bekanntm: r-hrrnc rrnrl uinweis auf der betref f enden Grabstätte.übers.hr"it;;'';.i:i"ät"*är.q,-,,-rq oder wiederbelegung von wahrgrab-stätten die neu begründete Ruhezeit die laufende-wuizungszearr sorst das Nutzungsrecht mindestens für die zur Wahrung dei Ruhe ze;'Lnotwendigen Jahre für die gesamte Wahtgrabstätte zu verlängern.
1) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor einer Beerdiounoentfernen zD. lassen- Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmaie, 

-

Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt
werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nut-zungsberechtigten zu tragen oder der Friedhofsverwaltung zü er-
s Latcen

B ) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von
\1-.--..* ^L - ^ ^: ^r!uLZL]l19>-Lcur1Lel..t d1.L erlle-L ()eI l,age naCn -(feSt-Lfnfnten GfabStätte Llnd
auf Unveränderlichkeit der llmoohrrno - ia/ar'|f) dies auS Gründen der
E-r i ^^r. ^.tr ^-^^.:;:..* --l -: :::rrreonorsgestaltung im Rahmen des Friedhofszwecks nicht möglichrst.

9) Das Nutzunqsrecht an Grabstätten für Leichenbestattungen im Um-
kreis von 2,5 m vom Stammfuß vorhandener Bäume kann durch den
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Friedhofsträger für Lelchenbestattungen aufgehoben werden, da zurGewährleistuno dor Qt:nr-i.i cherheit von Bäumen nach DIN IB72O ver-f.h;.; -;;;;;;".;Ä.

10) Ein Nutzungsrecht kann auch erworben werden an unter Denkmal-schutz stehenden Grabstätten. Auflagen, die zur Erhaltung derGrabstätte durch die zusländige Denkmalbehörde fesrgelegi werden,
brnden den Nutzungsberechtigten und seine Nachfolgei im Nutzungs-
-^^l-+!EL11L.

1l) Das Nutzungsrecht an unbelegren Grabstätten kann jederzeLL, ärteifbelegten Grabstätten erst nach Abtauf der letzten Ruhefrist
zuruckgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-stätte möglich. Eine Gebührenerstattung findet in diesem Falfnicht statt.

s30
Ulcergang' von Rechten an ?flahJ-grabstätten

1) Der Nutzungsberechtigte kann sein Nutzungsrecht nur einem Be-rechtigten im Sinne von S 29 Absatz 4 übertragen.
Zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärun-
gen des bisherigen und des neuen Nutzungsbe::echtigten sowie die
schriftliche Genehmigung des Friedhofträgers erfoiderlich.

2) Schon bei der Verfeihuno des Nufzrn.rqrechts sof] der Erwerberrür den Farr =;i"";-ili;;;;.*JIi;;;-^;:;rolser im Nurzunssrecnr
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertra-
9€D, der erst im Zeitpunkt des Todes des übertraqenden wirksam
wird

3) Wird bis zum Abfeben des Nutzungsberechtigt-en keine derartige
RegeJ ung getroffen, gehr das Nurzungsrechr in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechligten
über:

ql

h)
c)
d)

aur

aur
qur
-,. €

den überlebenden Ehegatten, und z\Nar auch dann, wenn
Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind,

die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
die Stiefkinder,
dre Enkel in der Relhenfolge der Berechtigung ihrer Väter

e
f
q
h

oder Mütter,
auf die Eltern,
auf die feiblichen Geschwister,
auf die Stiefgeschwisrer,
auf die nicht unter a) bis q) fallenden Erben

fnnerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird je-
wei I s der Alteste NutzungsberechtigLer.
Slnd keine Angehörigen der Gruppen a) bis h) vorhanden oder zu er-
mitteln, so kann das Nutzungsrecht mit Zustimmunq des Friedhofs-
trägers auch von einer anderen Person übernommen werden. Eine Ei-
nigung der Erben zur Übertragung des Nutzungsrechts auf eine an-
dere als im S 29 AbsaLz 4 genannte person ist mit Zustimmung des
Friedhofsrräqers möqf ich.

4) Der Rechtsnachfolger hat dem Friedhofsträger den übergang des
Nutzungsrechtes unverzüglich anzuzeigen- Die Übertragungi des Nut-



zungsrechtes wird dem neuen
bestätigt. Solange das nicht
nlcht verlangt werden.

11

Nut zungsbere cht igten s chrl ft I i ch
geschehen ist, können Bestarrungen

s31
A]-te Rechte

1) Für Grabstätten, über die der Friedhofsträger bei rnkrafttretendieser Ordnung bereits verfügt hat, richtet sich die Gestaltungnach den bei der vergabe gültig gewesenen vorschriften.
2) vor dem rnkrafttreten dieser ordnunq entstandenevon unbegrenzter oder unbestimmter nauer sowie zeitlNut-zungsrechte, deren Dauer die in S 29 AbsaLz I dernung angeqebenen Nutzungszelt übersteigt, werden aufzungszeit nach S 29 AbsaLz I dieser Oränung, jedoch
Jahre nach Erwerb begrenzt. sie enden ;edoch nichtRuhezeit der fetzten Bestattung und vor Abtauf ei_nesTnkrafttreten dleser Ordnuno.

N-ltrf zrrnaq raahl-r*..Y-, ---, -J
ich begrenzte
Fri edhofsord-
erne Nut-

nichL. unter 30
vor Abl auf der
Jahres nach

D. Grabmal- und Grabstättengestaltung

s32
IüahImög1j_chkeiten

1) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einem Gräberfeldmit allgemeinen oder in einem Gräberfeld mit zusätzlichen Gestal-tungsvorschriften zu wählen. Der Friedhofsträger weist spätestensbei Erwerb des Nutzungsrechtes auf die Wahl*ogfichkeit hln. Eineschriftliche Bestätigung dieser Wahl ist vor Erwerb des Nutzungs-rechtes an der Grabstätte durch den Nutzungsberechtiqten
notwendig- Wird von der Wahlmöglichkeit kein Gebrauc6 gemacht,erfolgt die Bestattung in einem Gräberfeld mit allgemernen
Ge staltungsvors chri ft en .

2) Allgemeine Gestaltungsvorschriften verlangen eine der Würde desOrtes angemessene Gestaltung von Grabmal und Grabstätte. Dre Be-achtung gegebener Situationen im Gräberfeld und eine Ahsfimmrnrr im
Bfick auf benachbarte Grabstätten sind notwendlg.

3) Zusätzliche Gestaltungsvorschriften regen d.azu äfl, gestaltete
Grabmafe mit individueller, auf den Verstorbenen bezogener Aussagezu schaffen- Sie helfen, das ZLeI einer sowohl- sinnbezogenen alsauch kostengünstigen und relativ pflegearmen Grabbepflanzung unter
Verwendung heimischer, friedhofstypischer pffanzenarten zu errel-
chen.

4) Die einzelnen Abteilungen werden im Beleoirnosnlan- der Bestand-
teil dieser Ordnung ist, ausqewiesen.
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s33
A1J-gemeine Ges tal- tung'svorschrif ten

1) Grabmale müssen sich in die Art des Friedhofs bzw. die Art des
leweiligen Gräberfeldes einordnen. Gestaltung und fnschrift dürfen
nichts enthalten, \,vas das christliche Empfinden verletzt und der
Würde des Ortes abträg.l-ich ist.

2) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung an-
zupassen, daß der Friedhofszweck erfüflbar ist und die Vüürde des
Fri edhof s oewahrt blelbt . Die Grabstätten sind so zu henf 'l an zen -LuLtLe) | t

daß benachbarte Grabstätten und öffentllche Anlagen nicht beein-
I rächt i of werden. Die Höhe der Pf lanzen cl a rf i n euscrewachSenem
Zustand 1,5 m nicht überschrelten.

3) Folgende Grabfelder des Friedhofs unterliegen den allgemeinen
Gestaltungsvor sch ri f Len :

Abt.:X - XfI Wahlgräber, Einzel- und Doppelgrabstellen

Abt.:UI- UV Urnensräber

s34
Zusätz J-iche Ges ta1 tungsvorschrif ten

1) Die zusätzlichen Gesta-Ltungsvorschriften sind vom Friedhofsträ-
oey a'l s Hi I fp aar-l:ahf nt-y (r-haf f rrno \/on -^^+ -'r r^+^'^ -f abmalen miLy!- qrJ rlrr!u 9gua\,11u LUL u!11er!ulrg vvlr 9tj-LdJLgLEII U

individueller Aussage und zDT Schaffung sinnbezogener Grabbepffan-
zvnq.

2\ Di e fol oenclen P,ar:rrr:nhgn s jnd bindend:Lt

SS 35 38, das Grabmal- betreffend
S 39, die Bepflanzung betreffen.

3) Folgende Grabfelder des Friedhofs unterliegen den zusäI-zltchen
Gestaltungsvorschrif ten :

Abt. : B, C, E, L Wahlgräber, Einzel-und Doppelgrabstellen

Abt.:I IV Reihenqräber

Abt.:V - X Pflegeleichte Grabfelder mit lregender Platte
45cm x 35cm, Pflanzstreifen
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s35
Grabmal- größ enf e s tl egrung

Dre Maßbegrenzungen gelten auch für HoIz und Metall, ausgenofirmendie Mindeststärke. Breit qelagerte steine sind nicht moqiich.

max. Min- max. max. Höhe
Raummaß dest- Brei_te : maximale

a+ | -1-^J LAI KU T,ä n r^ro ha i
t..i ^^^-r^-rrsggltuctl

Grabmalen

mcbmmm

1 ) Steingrabmal für ein-
stellige Urnengrabstätten
( stehend) 0,05 0,12 0,45 0,70

2) Steingrabmal für
Re'i henorah - und
einstelliges Vüahlgrab 0,01 5 0,14 O,43 0,60-0, BO

für Erdbestattungen
(stehend oder liegend) 1,30

3 ) Steingrabmal für
zwei- und mehrstellige
trdahlgräber 0,130 O,18 0,45-0,90 O,lA-1,30

Erdbestattungen oder Urnen
(stehend und/oder lj-egend)

Kreuzförmige
Grabmale könnerr
die Breite um
20 % überschrei-
ten, wenn das vor-
gesehene Raummaß
eingehalten wird.

Das Raummaß darf durch ei-n weiteres Grabmal nicht überschritten
werden.

Rechenbei sni olg

zu. 1) 0,05/A,LB 0,35 m breit, dann 0,19 m hoch
t

zu 2) 0,075/A,tB 0,45 m breit, dann 0,92 m hoch

ztr 3) 0,130/0,I8 0,55 m breit, dann 1,31 m hoch
1,85 m hoch, dann 0,39 m breit
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s36
Material, Form und Bearbeitung

1) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes
oder gegossenes Meta-Il verwendeL werden.

2) Die Form des Grabmals muß dem Materiaf gerecht sein, einfach
und ausgewogen. Die aufstrebende oder lagernde Grundform ist kon-
sequenr auszubifden.

3) ZufaLlsgeformte asymmetrische Steine oder asymmetrische Formen
ohne besondere Aussage, Breitsteine sowie Flndlinge, frndlingsähn-
lrche, unbearbeltete bruchrauhe sowie weiße und schwarze Grabmale
sind nicht zugefassen.

4) Die Grabmale müssen aus elnem Stück hergestellt sein und dürfen
keinen Sockel haben.

5) Die Grabmafe müssen allseitig und gleichwertig sowie dem Mate-
rial gemäß bearbeitet sein. Sie dürfen nicht gespalten, gesprengt
oder bossiert sein.

6) Politur und Feinschliff sind nur zulässig als gestalterisches
Element für Schriften, Symbole und Ornamente, die ihrerseits nur
eine der Größe des Grabmals anqemessene Fläche einnehmen dürfen.

1) Flächen dürfen keine Umrandunqen haben.

B ) Ni chf Tiic,eLassen sind alle vorstehend ni r-hf arrfrreführten Mate-u uu!YUr
rialien, Zutaten, Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere
Beton, GIas, Kunststoff, Lichrbilder, Bildgravouren, Gjps, Porze]-
lan, Afuminium etc.

9) Die landeskirchliche Richtlinie zür Grabmalgestaltung vom
15. September 1992 (Anlage 1) ist Bestandteil dieser Friedhofs-
ordnung.

s37
Schrift, Inschrift und Symbol

1) Inschriften und Symbole sollen auf den ToLen, das Todesgesche-
hen und dessen Überwindung Bezug nehmen. Die vol--Ie Nennung des Na-
mens in der Reihenfolge Vorname, Familienname ist erforderlich.

2) Es sind nur vertieft eingearbeitete Schriften (60-Grad-Schrift)
ocler nlasf isr-h erhabene zu1ässicr- Tm trinzelfall ist auch die
Verbindung unterschiedlicher Materiallen möglich, z. B. Blei-
Intarsia, Bronzeauslegung, gegossene Metallschriften (Unikate) .

3) Sogenannte Kasrenschriften (vertiefL-erhabene Schriften) sowie
nicht aus den glelchen |4ate::ial des Grabnals seriennäßig herge-
steflte Schriften, Ornamente, Symbole, Reliefs und Plastiken sind
nicht zuLässiq.

4) F"arbige Tönungen sind nur im Ausnahmefall als nicht glänzende
T,asrrr mörr.l i r-h - wo|'rei ci er trarbton der Tonskala des Steines entnom-
men sein muß. Schwarze und weiße Auslegfarbe, Gold- und Silber-
schriften, ölfarben und Lackanstriche (außer Metall) sind nicht
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gestattet.

5) Die landeskirchliche Richtlinie zar Grabma15. September 1992 (Anlage 1) ist Bestandtell
nung.

lgestaltung vom
dieser Friedhofsord-

1) Grabmafe müssen mindestens
ben.

s38
StelJ-ung des GraJcmals auf der Grat'stätte

von der Grabkante ha-15 cm Abstand

2) Für die Aufstellung des Grabmals eignet sich auf Gräbern für
lrofg3tattung rn Abhangigkeit von der ärabmarform dle gesamteGrabfläche, in der Regel das "Kopfende". Auf Gräbern fürurnenbeisetzungen ist die zentrale Aufsterrung auf derquadratischen Grabfläche zwingend, da die Urne ihrer Zweckbestim-mung nach auf senkrechte Achse gearbeitet ist und senkrecht in denBoden versenkt wird.

s39
Grabs tättenge s taI tung

1) Die Bepflanzung der Grabstätten erfolgt mitdauernden und standortgemäßen Stauden ur.ä/ode,zelpflanzen, die das Giabmal nicht verdecken,nicht beeinträchtigen und die Grabfräche nrchtschreiten dürfen.

bodendeckenden aus-
Gehölzen und Ein-

andere Grabstätten
wesentllch über-

2) Entscheidend für die Auswahl der pflanzen, die für die ;ewei_l1ge Grabstätte in Betracht kommen, sind der Charakter des Fried-hofs und des Grabfeldes, die vorherrschenden Lichtverhältnisse,die Gestaltung des Grabmals und der personenbezug.

3) Bei einer Grabbepflanzung mlt Personenbezug werden statt dervüechse]bepflanzung Einzelpflanzen in die bodendeckende Grundbe-pflanzung eingebracht, Diäse soflen zu bestimmten Zeiten z. B. Ge-burtsLag, Todestag, Hochzeitstag des Verstorbenen das Grab in be-sonderer Weise schmücken.

4) Besteht hingegen der wunsch nach wechserbepflanzung, kann indt: Grundbepflanzung ein bi s zu 10 Prozent der Gesamtfläche ein-nehmender stets symmetrisch auf der Grabffäche angeordneter Be-reich zu Akzentsetzung vorgesehen werderr.

5) Die Ablage von Schnittblumen erfolgt in bodenbündig eingelasse-nen Steckvasen.

6) Der Abschluß der Grabstätten gegen den weg wird - soweit funk-tionell e-rforderlich - r/on cen Filädhofs*-;:äEcr eu3 einheitiicl,er,iMaterial bodenbündig gesetzt. Das gilt auch fur die seitliche Ab-grenzung zu den Nachbargrabstätten.

1) Nicht gestattet sind auf der Grabstätte:

a) das Aufstelfen von PfLanzschafen, -kübeln und -kästen sowre vonzusätzlichem Grabschmuck aus nichtverrottbarem Materlal,
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b) das Aufbewahren von Gefäßen, Geräten u. a.l
c) das Verwenden von Einmachgläsern, Blechdosen und dergleichenal s \/:qon, s v lgr r,

d) das Aufsteflen von Rankgerüsten, Gittern, pergolen und ähnri-chen Baullchkeiten sowie von sltzgelegenhelten,
e) das Abdecken der Grabstätl-e mlt Platten, Kies, Folien und ande-t9l 9"1 Boden verdichtenden Materiaflen sowie mit rorf oder nurmrt Erde und ohne Bepflanzufl9,

f) die Verwendung von gefärbter Erde,

q) individuefle Einfassungen und unterteilungskanten aus pflanzen,Horz, Metall, stein, Steinersat-2, Kunststein, Glas, Kunststoff
Y?t, sowie die Untertellunq der Grabstätte mit Formstücken oderHl.atten u. ä.

B ) Grablaternen müssen in Ausführung und Gestaltung zweckentspre-chend sein und slch der umgebung ar.ia==".r. sle sollen ohne festeverankerung mlt dem Erdreiötr auigesLellt werden und nrcht höheraIS 25 cm sefn.

9) Die landeskirchfiche Richtlinie zur Grabstättengestaltung vom15 ' September 1992 (Anlage 2) ist Bestandteil dieser Frredhofsord-
nltnd

rv SchJ-ußbestimmungen

s40
Zuwiderhandlungen

1) wer den Bestimmungen der ss 5, 6,10, rr, L2,13 und 21 Absätze6 bis 9 zuwiderhandelt, kann durch einen Beairftrarrfon des Fried-hofsträgers zum Verrassen des Friedhofes ;;;;;i;Äi,"ö.qunenenfarfsdurch den Friedhofsträger wegen Hausfriedensbruchs bäw. wegenVerstoßes gegen die geltende Gemeindesatzung zur Anzeige glbrachtwerden.

2) Bei Verstoß gegen die SS 33 Abs.
Abs. 3 verfahren.

3) Bei Verstoß gegen dle SS 33 Abs.
verfahren.

I, 35, 36, 31 wird nach S 24

2 und 39 wird nach S 21 Abs

s4t
Haftung

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nicht ord-
nungsgemäße Benutzung des Friedhofes, seiner Anlagen und Einrich-tungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder dürch höhere Ge-walt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen obhuts- und überwa-chunqspflichten.
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s42
öffentliche Bekanntmachung.

Diese Friedhof sorclnrin.r Fi.,schließlich Anlagen und aller Anderungenhierzu b";;;i;;-;;";il;"i'ä.rr.iqkeit der öfrentrichen Bekanntma-

s43
Inkrafttreten

1) Diese vom Evangelisch-Lutherischen Bezrrkskiam.26.08-2OD2 bestätigte Friedhofsordnung
ihrer Veröffentlichunq in Kraft.

rchenaml Stollberg
tritt am Tage nach

2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung tritt die Friedhofs-ordnung vom 23.02.L940 außer Kraft.

Burkhardtsdorf, ärfl 20.09.200I
Ort, Datum

Der Friedhofsträger

ti
'\\<. r,le**i*s

Bestätigungsvermerk des
+^^LUJ

Evangelisch-Lutherischen Bezirkskirchenam-

bestätigt:

Stoffberq und Chemnitz , 26.08 .02

AZ: vrI .L4 .2.3.2 .

\ ,'j"f ;
.;L\.11.-

Ev. -Luth.

s{p/lrintendent

.([ tt:lt{, L


